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KUNDMACHUNG

Die Stadtgemeinde St. Andrä beabsichtigt, gemäß $ 41 in Verbindung mit den $$ 25 und 38
des Kämtner Raumordnungsgesetzes 2021(K-ROG 2021) LGBI. Nr. 59/2021 idgF, folgende
Freigabe des,,Aufschließungsgebietes" im Flächenwidmungsplan durchzuführen:

AA1 nA25 Freigabe des Aufschließungsgebietes
für eine Teilfläche der Pazellen Nr. 882/1 z. T. und Nr.88212z.T.
im Ausmaß von ca. 1485 m'z

je KG Kleinrojach

Gemäß den Bestimmungen der $$ 25, 38 und 41 des K-ROG 2021, LGBL Nr. 59/2021, liegt
der Entwurf der Verordnung über die Freigabe des Aufschließungsgebietes einschließlich der
Erläuterungen durch vier Wochen hindurch in der Zeit

vom 25.Q2.2025 bis 26.ß.2425

ab dem Tage des Anschlages der Kundmachung an der Amtstafel im Rathaus der
Stadtgemeinde St. Andrä - während der Amtsstunden im Bauamt der Stadtgemeinde St. Andrä
2. Stock zur allgemeinen Einsicht auf.

Die Kundmachung ist auch im lnternet unter www.st-andrae,gv.at (Rubrik: Amtliche
Kundmachungen) abrufbar.
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Während der Auflagefrist ist jede Person berechtigt, eine Stellungnahme zur Aufhebung des
Aufschließungsgebietes zu erstatten.

Die während der Auflagefrist beim Stadtgemeindeamt St. Andrä gegen den Entwurf schriftlich
eingebrachten und begründeten Einwendungen sind vom Gemeinderat beider Beratung über
die Freigabe des Aufschließungsgebietes in Erwägung zu ziehen.

Anlaqe:

. Verordnung-Entwurf

. Lageplan

. Erläuterungsbericht-Entwurf

Die Bürgermeisterin:

Maria Knauder

Angeschlagen am: 25.02-2025

Abgenommen am: 26.03.2025
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Prüfinformation

Hinweis

stadtgemeinde St. AndräUnterzelohner

Datum/Z€it-UTC 2025 - 02- 25TO7 r 28 z 32+AL z OO

Aussteller-Zertiffkat a- eign-eorjorate- 0?

Serien-Nr r.462L53 933

Informationen zur Prüfung der el.ektronischen Signatur flnden sie unCer
https r l/wqttt. signaturpruefung. gv, at
Dle6eE Dokunent !'rurde amtssignlert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gernäß
S 20 E-covernmenE-Ge6etz die Beweiskraft einer öffenElichen urkunde.
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STADTGEMEINDE ST. ANDRA
BEZIRK WOLFSBERG / KARNTEN

Stadtgemeindo St. Andrä | St. Andrä 100 | 9433 St. Andrä

VERORDNUNG-Entwurf

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä vom ......... ..., Zahl:031-2lllllill2025 mil
welcher die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andrä vom 18.12.1998,

Zahl: A31-211998, in der die Aufschließungsgebiete gemäß $$ 4 und 4 a des Kärntner
Gemeindeplanungsgesetzes festgelegt wurden, dahingehend geändert wird, dass die
Bezeichnung ,,Aufschließungsgebiet" auf den Pazellen Nr. 882/1 z. T, und 88212 z, T. je KG

Kleinrojach, im Ausmaß von ca. 1485 m2, aufgehoben wird.

Auf Grund $S 25 und 41 iVm $ 38 Kärntner Raumordnungsgesetz 2021 (K-ROG 2021) idgF
LGBI. Nr. 59l2O21wird verordnet:

s1
Wirkungsbereich - Freigabe von Aufschließungsgebieten

Für die Pazellen Nr, 8821 z. T. und 882122. T. je KG Kleinrojach, im Ausmaß von

ca. 1485 m2 wird im Flächenwidmungsplan die Bezeichnung ,,Aufschließungsgebiet"
aufgehoben.

Die planliche Darstellung in der Anlage 1 bildet einen integrierten Bestandteil dieser
Verordnung.

$2
lnkrafttreten

Diese Verordnung kitt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen Amtsblatt
in Kraft.

Die Bürgermeisterin:

Maria Knauder

Anlaqe:
Lageplan
Erläuterungsbericht - Entwurf



STADTGEMEINDE ST, ANDRA
BEZIRK WOLFSBERG / KARNTEN

Stadtgemeinde St. Andrä | St. Andrä 100 | 9433 St. Andrä

Erläuterungsbericht - Entwurf

401t2025

lm rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde St. Andrä sind die Parzellen

88211 und 88A2 KG Kleinrojach als Bauland - Wohngebiet gewidmet und als
Aufschließungsgebiet ausgewiesen.

Laut Vorprüfung 1999 war die damalige Festlegung als Aufschließungsgebiet begründet mit
dem Gefahrenzonenplan Lavant.

Sowohl Gefahrenzonenplan Lavant als auch Gefahrenzonenplan Pailbach haben sich im

Bereich der genannten Fläche geändert.

Gemäß Kärntner Raumordnungsgesetz S 25 (4) hat der Gemeinderat die Festlegung von
Bauland als Aufschließungsgebiet aufzuheben, wenn

o die Aufhebung, den im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der örtlichen
Raumplanung nicht widerspricht,

r dasAufschließungsgebiet imAnschluss an eine bestehende Bebauung gelegen ist und
r die Gründe für die Festlegung wegfallen.

Mit Schreiben vom 6. Feber 2025 ersucht der Eigentümer der Parzellen 88211 und 882/2 KG

Kleinrojach um Anderung des Flächenwidmungsplanes (Freigabe Aufschließungsgebiet) im

Ausmaß von ca. 1.485 m2.

Laut derzeit gültigem Örtlichen Entwicklungskonzept befindet sich die Fläche innerhalb der
absoluten Siedlungsgrenze im Anschluss an bestehende Bebauung.

Eine Stellungnahme der Abteilung 12 der Kärntner Landesregierung zur Uberprüfung der
gegenwärtigen Gefährdungssituation Pailbach und Lavant wurde vorab eingeholt.


